
hat die Qualifi zierung zur Bewertung mündlicher Prüfungen im Deutsch-
Test für Zuwanderer (DTZ) erfolgreich absolviert. Die für die Abnahme 
der mündlichen Prüfung des DTZ erforderlichen Kompetenzen wurden 
nachgewiesen.

Dazu gehören:
� Kenntnisse über sprachliche und inhaltliche Anforderungen des 
 Aufgabenformats, die für den DTZ relevanten Kompetenzniveaus 
 A2/B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
 Sprachen (GeR) sowie die zu erwartenden Teilnehmenden-
 leistungen im Prüfungsteil Sprechen

� sichere und angemessene Durchführung der Prüfung und 
 Anwendung der Bewertungskriterien

� Fähigkeit zur kritischen Reflexion des eigenen Prüfungsverhaltens

Die Qualifi zierung als DTZ-Prüfer*in wurde durch die aktive Mitarbeit wäh-
rend der Schulung (Zeitumfang: sechs Stunden) sowie durch die vorgaben-
konforme Bewertung von mündlichen Probeleistungen nachgewiesen. Die 
Voraussetzungen für die Zulassung als DTZ-Prüfer*in sind erfüllt.   
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Qualifi zierungsprozess zur Lizenzierung von 
DTZ-Prüfer*innen

Phase zur Lizenzierung
Praxisphase

▼

Qualifi zierung zur Lizenzierung
Präsenz- oder Online-Schulung: Vermittlung 
der notwendigen Kenntnisse über das Prüfungs-
konstrukt, das Aufgabenformat, die Bewertungs-
kriterien und das sachgerechte Prüfungsverhalten

Probebewertung
Bewertung von Beispielleistungen nach den 
Bewertungskriterien des DTZ

Fortlaufende Prüfungstätigkeit
Die Prüfendenlizenz verlängert sich bis zu zweimal 
automatisch um je ein Jahr bei einer Prüfenden-
tätigkeit an mindestens drei unterschiedlichen 
Prüfungsterminen innerhalb von 12 Monaten.

Online-Qualifi zierung (Selbstlernmodul)
Wurde die erforderliche Mindestanzahl an Prü-
fungsaufträgen nicht erreicht,  ist eine Teilnahme 
an einer Online-Qualifi zierung (Selbstlernmodul) 
notwendig. 

Zulassung als 
DTZ-Prüfer*in

+

▼

▼

Diese Lizenz wird von g.a.s.t vergeben, sofern alle in der Ausbildung genannten Etappen und Aufgaben erfolgreich absolviert wurden. Die Lizenz bescheinigt die 
Fähigkeit, DTZ-Bewertungen für den Prüfungsteil Sprechen vornehmen zu können. Prüfende, deren Lizenz nach drei Jahren ausläuft, müssen erneut an einer Schulung 
(vor Ort oder online) teilnehmen, wenn sie relizenziert werden wollen. 

oder




